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Betriebsausschuss Betriebshof    04.12.2019    BABHR 2019/02 

 

 

 

Ergebnisprotokoll Betriebsausschuss Betriebshof 

04.12.2019, Nr. BABHR 2019/02 

 

 
Öffentlich 

1. Bericht der Betriebsleitung 3. Quartal 2019 
- Kenntnisnahme 

  

Beratungsergebnis: stattgefunden 

 

Ergebnis: 

 

Das Gremium nimmt den mündlichen Bericht zur Kenntnis. 

 

Hinweis: 

Es wird festgelegt, dass im kommenden Jahr die nächste Ausschusssitzung im Betriebshof 

Ravensburg stattfinden soll und ausreichend Zeit für die Beratung vorgesehen werden soll. 

 

 

 
2. Gesamtbeschaffungsliste Fahrzeuge und Geräte 2020 für den Eigenbetrieb Be-

triebshof Ravensburg 
Vorlage: DS 2019/403 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 10  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

 
1. Der Ersatz-, bzw. Neubeschaffung der Fahrzeuge und Geräte für den Betriebshof ge-

mäß Anlage wird zugestimmt. Vorbehaltlich der Genehmigung des Wirtschaftsplans 
2020 durch das Regierungspräsidium Tübingen. 
 

2. Die Vergabeentscheidung nach der Ausschreibung an den wirtschaftlichsten Bieter, in 
Fällen wo die Auftragssumme in die Zuständigkeit des Ausschusses nach der Satzung 
des Betriebshofes(S-8-13) fällt, wird auf den Oberbürgermeister übertragen. 

 
3. Die Finanzierung erfolgt über die im Vermögensplan des Betriebshofs bereitgestellten 

Mittel. 
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3. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung der Betriebsleitung für das 
Wirtschaftsjahr 2018 
- Vorberatung 
Vorlage: DS 2019/405 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 10  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat: 

Dem Gemeinderat wird durch den Betriebsausschuss zur Beschlussfassung vorgeschlagen: 

1. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Ravensburg vom 
15.11.2019 wird zur Kenntnis genommen. 

2. Der Jahresabschluss 2018 des Betriebshofs der Stadt Ravensburg wird für das Wirt-
schaftsjahr 2018 mit folgenden Beträgen festgestellt: 

3.  

Bilanzsumme:..............................................……….......……. 6.273.126,44 € 

 Davon entfallen auf der Aktivseite auf  

 -    das Anlagevermögen  4.978.136,45 € 

 -    das Umlaufvermögen  1.287.979,66 € 

 -    Rechnungsabgrenzungsposten  7010,33 € 

 Davon entfallen auf der Passivseite auf  

 -das Eigenkapital (neg.)   335.190,66 € 

  Jahresverlust aus 2017                               185.061,32 €  

  um Rückstellung Altersteilzeit berichtigt        185.061,32 €  

  Jahresverlust aus 2017                                 63.644,16 €  

  um Rückstellung Altersteilzeit berichtigt          63.644,16 €  

 -    die Rückstellungen (Summe)  486.946,17 € 

 -    die Verbindlichkeiten   6.121.370,93 € 

      

Jahresverlust:..............................................…......…...…   63.644,16 € 

 Summe der Erträge   7.197.419,00 € 

 Summe der Aufwendungen  7.261.063,16 € 

4. Der in der Bilanz ausgewiesene Jahresverlust 2018 in Höhe von 63.644,16 € wird wie 
folgt auf neue Rechnung vorgetragen: 

Gewinne aus 2001, 2005, 2007-2008, 2010-2011, 2013-2015 in Höhe von:  984.709,28 € 

Verluste aus 2002–2004, 2006, 2009, 2012, 2016-2018 in Höhe von:        1.319.899,94 € 

ergibt einen Verlustvortrag in Höhe von:                335.190,66 € 

 

5. Die Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2018 entlastet. 
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4. Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Betriebshof Stadt Ravensburg 
- Vorberatung 
Vorlage: DS 2019/404 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 10  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat: 

 

Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Betriebshof wird festgesetzt: 

 
1 

 

Im Erfolgsplan mit Erträgen von 

und Aufwendungen von 

 

im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je 

7.469.000 € 

7.469.000 € 

 

440.000 € 

2 mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 

2020 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von  

 

 

0 € 

3. Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 

 

0 € 

4. 

 

Mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von  

Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheits-

kasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GO).  

1.500.000 € 

 

 

 
5. Änderung der Satzung für den Betriebshof der Stadt Ravensburg 

- Vorberatung 
Vorlage: DS 2019/400 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 10  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat: 

Der Änderung der Satzung für den Betriebshof Ravensburg mit den Änderungen der Zustän-
digkeitstabelle (entsprechend Anlage 1) wird zugestimmt. 

 

 
6. Bekanntgaben, Verschiedenes 
- ggf. Tischvorlage 

  

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung 

 

 

 

Geschäftsstelle Gemeinderat 

05.12.2019 

 

gez. Maria Jäger 
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